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Förderprogramm MSK: Infos für Eltern 

Das Förderprogramm richtet sich an besonders motivierte und interessierte Schüler:innen, 
die sich vertiefter und intensiver mit ihrem Instrument, mit zusätzlichen Angeboten und der 
Musik im Allgemeinen auseinandersetzen wollen. Ein hohes zeitliches Engagement für den 
Unterricht, fürs Üben und fürs gemeinsame Musizieren wird erwartet. 

Was beinhaltet das Förderprogramm? 
Das Förderprogramm ist in drei Stufen unterteilt. 

Stufe Basis 

• Einzelunterricht mind. 40 Minuten/Woche
• Musik erleben (Band, Ensemble, Lager etc.)
• Regelmässige Auftritte und periodisch Stufentests 1

• Teilnahme an der Talentförderung MSK

Stufe Aufbau I 

• Einzelunterricht mind. 60 Minuten/Woche
• Musik erleben (Band, Ensemble, Lager etc.)
• Regelmässige Auftritte und periodisch Stufentests 1

• Teilnahme an der Talentförderung Musik+

Stufe Aufbau II 

• Einzelunterricht mind. 80 Minuten/Woche
• Musik erleben (Band, Ensemble, Lager etc.)
• Regelmässige Auftritte und periodisch Stufentests 1

• Teilnahme an der kantonalen Talentförderung (Vorspiele und weitere Angebote)
• Musik verstehen (Gehörbildung, Musiktheorie etc.)

1 Wünschenswert ist ein Auftritt pro Semester und alle zwei Jahre Stufentest 
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Welche Vorteile hat die Teilnahme am Förderprogramm? 

Pädagogisch 

• Die Teilnehmenden erhalten entsprechend dem vorgesehenen Fördersetting mehr sub-
ventionierten Unterricht. 

• Die Vernetzung mit anderen Talenten wird gefördert. So können zum Beispiel neue Kon-
takte zum gemeinsamen Musizieren geknüpft werden, zudem spornt der regelmässige 
Austausch mit anderen Talenten an und fördert die musikalische Entwicklung. 

Schulisch 

• Mit der kantonalen Talentkarte wird die schulische Entlastung in der Regel vereinfacht, 
um zum Beispiel den Unterricht an der Musikschule während der Regelschulzeit zu be-
suchen. 

Finanziell 

• Das Schulgeld für den Ensemble-Unterricht an der Musikschule Köniz wird durch die Mu-
sikschule übernommen. 

• Bei der Beantragung der kantonalen Talentkarte kann gleichzeitig auch eine Anfrage 
um finanzielle Unterstützung eingereicht werden: 

o 1'000 Franken pro Jahr für die Stufe Basis 
o 1'500 Franken pro Jahr für die Stufe Aufbau I 
o 2'000 Franken pro Jahr für die Stufe Aufbau II 

Weil es mehr Talente gibt als der Kanton Beiträge auszahlen kann, werden die Gesuche 
priorisiert. Es erhalten also nicht alle Talente den Beitrag. Der Kanton will die Chancen-
gerechtigkeit stärken und die finanzielle Belastung der Familien abfedern. Er unterstützt 
prioritär Talente, die je nach Förderprogramm, das sie besuchen, mit den höchsten Kos-
ten für den Musikunterricht rechnen müssen. Zusätzlich berücksichtigt der Kanton die 
wirtschaftliche Situation der Familien. 

Wie erfolgt die Aufnahme ins Förderprogramm? 
Eine Aufnahme ins Förderprogramm ist immer auf Beginn eines Schuljahres möglich. Die 
Anmeldefrist ist der 30. April. Besteht der Wunsch des:der Schüler:in, am Förderprogramm 
teilzunehmen, nehmen die Eltern frühzeitig mit der Lehrperson Kontakt auf. Die Lehrperson 
informiert über das weitere Vorgehen. 

Weiterführende Informationen 
Der Verband Bernischer Musikschulen stellt ausführliche Informationen zur Talentförderung 
zur Verfügung: https://vbms.ch/talentfoerderung/. 

Die Talentförderung basiert auf dem Förderprogramm des Bundes «Junge Talente Musik»:  
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/musikalische-bil-
dung/jung-talente-musik.html. 
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